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Feuerwehrreglement 

(FWR) 

Entwurf 

 

 

 

Der Einwohnerrat Pratteln 

beschliesst: 

I. 

Das Feuerwehrreglement (FWR) vom 23. November 2015 wird wie folgt geändert: 

§ 5 Dienstdauer  

2 Sie  dauert  bis  zum  Ende  des  Kalenderjahres,  in  dem  die  pflichtige Person das 42. 
Altersjahr Jahr vollendet hat.  

 

§ 14 Feuerwehrpflichtersatzabgabe   

3 Die  Ersatzabgabe  wird  in  Prozenten  des  Gemeindesteuerbetrages erhoben. Die Höhe 

der Feuerwehrpflichtersatzabgabe beträgt 12% des Gemeindesteuerbetrages.  Die  Er-

satzabgabe  beträgt  pro  Person mindestens CHF 60. 

 

§ 21 Einsatzpläne 

3 aufgehoben 

 

II. 

Diese Revision tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

 

 

 

 

Pratteln,  Namens des Einwohnerrates 

 Der Präsident Das Sekretariat  

 

  

  

 


